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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1981

Norm

ABGB §1154a

ABGB §1170

ABGB §1438 E

Rechtssatz

Der Vorschuß wird mit der Forderung des Unternehmers abgerechnet, nicht gegen die sie aufgerechnet (Ehrenzweig 2.

Au9age II/1, 401 f); die vorherige Leistung durch den Besteller mindert einfach den Anspruch des Unternehmers, es

steht dem Besteller aber keine Gegenforderung, wie sie zu einer Aufrechnung notwendig wäre, zu.
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